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Juli August September

Umsatzsteuer mtl. 10. 11. 10.

Umsatzsteuer viertelj. 10.

Lohnsteuer 10. 11. 10.

Einkommensteuer 10.

Körperschaftsteuer 10.

Schonfrist für Zahlungen zu obigen Steuern 14. 14. 15.

Gewerbesteuer 15.

Grundsteuer 15.

Schonfrist für Zahlungen zur Gewerbe-/Grundsteuer 18.
SV-Beitragsnachweis 25. 25. 24.
Fälligkeit der SV-Beiträge 29. 27. 26.
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Anfang Juni 2025 hat die Bundesregierung einen „Gesetzentwurf für ein steuer - 
 liches Investitionssofortprogramm zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts 
Deutschland” beschlossen. Geplant sind u. a. Steueranreize für betriebliche 
E-Autos, wonach im Anschaffungsjahr bereits 75 % der Anschaffungskosten ab
geschrieben werden können. Dem Vernehmen nach soll das Gesetzgebungsver
fahren noch vor der parlamentarischen Sommerpause abgeschlossen werden.

Darüber hinaus ist in diesem Monat auf folgende Aspekte hinzuweisen: 

   Die gesetzlichen Altersrenten steigen zum 1.7.2025 um 3,74 %. Rentner 
sollten dabei beachten, dass daraus (erstmals) eine Steuerpflicht resultieren 
kann.

   Der Bundesfinanzhof hat die Sichtweise der Vorinstanz (leider) bestätigt: 
Überträgt der Steuerpflichtige schenkweise einen Miteigentumsanteil an 
einem Vermietungsobjekt, ohne auch die Finanzierungsdarlehen anteilig 
zu übertragen, kann er die Schuldzinsen nur noch anteilig entsprechend 
 seinem verbliebenen Miteigentumsanteil abziehen.

   Vor allem Gebrauchtwagenhändler beanspruchen oft die  umsatzsteuerliche 
Differenzbesteuerung. Dabei geht es, so der Bundesfinanzhof, zulasten des 
Steuerpflichtigen, wenn nicht feststeht, ob die  Anwendungsvoraussetzungen 
erfüllt sind. Bei Zweifeln sind hier also durchaus Nachforschungen angebracht.

Diese und weitere interessante Informationen finden Sie in der Ausgabe für  
Juli 2025. Viel Spaß beim Lesen!
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SCHECKZAHLUNGEN 

Bei Scheckzahlung muss der Scheck 
dem Finanzamt spätestens drei Tage 
vor dem Fälligkeitstag vorliegen!

VERBRAUCHERPREISINDEX 

Veränderung gegenüber Vorjahr

5/24 10/24 1/25 5/25
+ 2,4 % + 2,0 % + 2,3 % + 2,1 %

FÜR ALLE STEUERPFLICHTIGEN

Baudenkmal:  
Erbe kann Begünstigung nicht fortführen
Für zu eigenen Wohnzwecken genutzte Bau
denkmale und in Sanierungsgebieten und 
städtebaulichen Entwicklungsbereichen be
legene Gebäude können unter  bestimmten 
Voraussetzungen Abzugsbeträge nach § 10f 
des Einkommensteuergesetzes über zehn 
Jahre wie Sonderausgaben geltend gemacht 
werden. Verstirbt nun der Steuerpflichtige 

vor Ablauf des zehnjährigen Abzugszeit
raums, kann der Erbe die Abzugsbeträge 
des Erblassers nicht fortsetzen. Das gilt 
auch, wenn der Erbe das Gebäude zu eige
nen Wohnzwecken nutzt. Gegen dieses 
Urteil des Finanzgerichts SachsenAnhalt 
(24.7.2024, Az. 1 K 903/21) ist die Revision  
(BFH Az. X R 23/24) anhängig. 
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EDITORIAL 

Liebe Leserinnen  
und Leser,
der Bundestag hat am 26. Juni 2025 den 
InvestitionsBooster beschlossen. Die Zu
stimmung im Bundesrat bleibt abzuwar
ten. In unserem Rundschreiben haben wir 
wesentliche  Punkte  des  Gesetzentwurfs 
für Sie zusammengestellt.

Im Rahmen der Digitalisierung der Steuer
verwaltung erhalten wirtschaftlich tätige 
Personen WirtschaftsIdentifikationsnum
mern (WIdNr). Bei wirtschaftlich  Tätigen, 
die bis zum 30. November 2024 eine 
UStIdNr. erhalten haben, erfolgt keine 
gesonderte Mitteilung der WIdNr., da die 
UStIdNr. ab dem 3. Dezember 2024 als 
WIdNr. übernommen wurde und um die 
Unterscheidungsmerkmale in Form von 
fünfstelligen Suffixen („ 00001“) ergänzt 
wird. Allen anderen wird diese elektro
nisch über das ELSTERBenutzerkonto oder 
den für das Besteuerungsverfahren Be
vollmächtigten übermittelt. Die vollstän
dige Einführung soll bis Ende 2026 abge
schlossen sein. Eine Pflicht zur Angabe im 
 Geschäftsverkehr besteht noch nicht. Den
noch ist es ratsam, die Nummer frühzeitig 
in Rechnungen, Formularen und der Buch
haltung zu integrieren. Die WIdNr. fungiert 
zudem als bundeseinheitliche Wirtschafts
nummer (beWiNr.), die im Unternehmens
basisdatenregister veröffent licht wird.

Seit dem 1.1.2020 ist ein gültige auslän
dische UStIdNr. u. a. Voraussetzung dafür, 
dass eine Lieferung ins Gemeinschaftsge
biet umsatzsteuerfrei erfolgen kann. Dafür 
ist deren Gültigkeit im Rahmen des qua
lifizierten Bestätigungsverfahrens vor der  
Lieferung nachzuweisen. Bisher konnte 
das qualifizierte Bestätigungsverfahren 
schriftlich erfolgen, dies ist nun ab dem 
20.7.2025 nur noch online bzw. mittels 
Schnittstelle Mehrfachabfragen möglich.

Selbstverständlich halten wir Sie auf dem 
Laufenden.
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Gesetzliche Altersrenten steigen zum 1.7.2025 
um 3,74 %
Die gesetzlichen Altersrenten werden im 
Rahmen der jährlichen Rentenanpassung zum 
1.7.2025 um 3,74 % steigen. Der Bundesrat  
hat einer entsprechenden Verordnung zuge
stimmt. 

  Steuerliche Folgen

Die Rentenanpassung kann dazu führen, 
dass Rentner erstmals in die Steuerpflicht 
„rutschen“ und eine Steuererklärung ab
geben müssen. Eine Steuerpflicht tritt aber 
nur ein, wenn der steuerpflichtige Teil der 
Jahresbrutto rente – zuzüglich weiterer Ein
künfte (z. B. aus einer Vermietung) und unter 
Berücksichtigung etwaiger Freibeträge und 
sonstiger Abzugsbeträge – den steuerlichen 
Grundfreibetrag übersteigt. Für das Jahr 2024 
beträgt der Grundfreibetrag 11.784 EUR pro 
Jahr, für 2025 sind es 12.096 EUR. Bei einer 
steuerlichen Zusammenveranlagung von  Ehe  
leuten gelten die doppelten Werte.

Neben dem Grundfreibetrag spielt der Ren
tenfreibetrag eine wichtige Rolle: Das ist 
der Teil der Rente, der nicht versteuert wird. 

Entscheidend für den Rentenfreibetrag ist 
das Jahr des Rentenbeginns. Der Renten
freibetrag ist ein fester Betrag, der in den 
Folge jahren für den Rentner unverändert 
bleibt. Die jährlichen Rentenerhöhungen, die 
im Laufe der Rente folgen, müssen in voller 
Höhe  versteuert werden. 

Beachten Sie | Der steuerpflichtige Teil der 
Rente aus einer Basisversorgung beträgt 
bei einem Rentenbeginn im Jahr 2005 oder 
 früher 50 %. Der Besteuerungsanteil wird 
für jeden neuen Rentnerjahrgang sukzessi
ve erhöht. Wer z. B. 2023 in Rente gegan
gen ist, dem steht nur noch ein Rentenfrei
betrag von 17,5 % zu. Das bedeutet: 17,5 % 
der Rente bleiben steuerfrei und 82,5 % der 
Rente unterliegen der Besteuerung. Da der 
Besteuerungsanteil für jeden neuen Renten
eintrittsjahrgang ab 2023 um einen halben 
Prozentpunkt erhöht wird, gelten 100 % 
 Besteuerungsanteil dann erstmals für 2058 
(= Jahr des Rentenbeginns). 

Quelle | Rentenwertbestimmungsverordnung 2025,  
BRDrs. 190/25

Corinna Reimold
Steuerberaterin | 
DiplomBetriebswirtin | 
Fachberaterin für inter 
nationales Steuerrecht
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  Thesaurierungsbegünstigung

Durch die Gewinnthesaurierung des § 34a 
Einkommensteuergesetz (EStG) können auf 
Antrag nicht entnommene Gewinne aus 
Land und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb 
oder selbstständiger Arbeit mit einem Steuer
satz von nur 28,25 % (unter Ausblendung von 
Soli und Kirchensteuer) versteuert werden. 
Bedingung ist u. a., dass der Gewinn durch 
Betriebsvermögensvergleich (Bilanzierung) 
ermittelt wird.

Die Kehrseite: Wird der Gewinn in späteren 
Jahren doch entnommen, erfolgt eine Nach
versteuerung mit 25 %.

Korrespondierend zur Körperschaftsteuer
Tarifsenkung soll auch der Thesaurierungs

steuersatz von derzeit 28,25 % in drei Stufen 
auf 27 % (Veranlagungszeitraum 2028 und 
2029), 26 % (2030 und 2031) und 25 % (ab 
2032) reduziert werden.

   Ausweitung der  
Forschungszulage

Um Investitionen in Forschung zu fördern, soll 
die Forschungszulage ausgebaut werden: 
Von 2026 bis 2030 soll die Obergrenze zur 
Bemessung der steuerlichen Forschungszula
ge von zehn auf zwölf Millionen EUR steigen. 

Außerdem ist geplant, förderfähige Anwen
dungen auszuweiten. Pauschale Abschläge 
sollen Verfahren einfacher und bürokratie
ärmer machen.

Quelle | Gesetz für ein steuerliches Investitionssofortprogramm zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland, Regierungsentwurf 
vom 4.6.2025; Die Bundesregierung vom 4.6.2025 „Wachstumsbooster zur Stärkung des Standorts Deutschland“

FÜR ALLE STEUERPFLICHTIGEN

Gesetzentwurf der Bundesregierung für ein steuerliches Investitions-
sofortprogramm
Die Bundesregierung möchte mit  gezielten 
 Investitionsanreizen neues Wachstum schaf
fen. Um dies zu erreichen, hat das Bundeska
binett Anfang Juni 2025 einen „Gesetzentwurf 
für ein steuerliches Investitionssofortpro
gramm zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts 
Deutschland” beschlossen. Dem Vernehmen 
nach soll das Gesetzgebungsverfahren noch 
vor der parlamentarischen Sommerpause 
abgeschlossen werden, wozu jedoch die 
 Zustimmung des Bundesrats erforderlich ist. 

Der Gesetzentwurf enthält insbesondere diese 
Maßnahmen:

   Wiedereinführung und  
Aufstockung der degressiven 
Abschreibung

Für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlage
vermögens (z. B. Maschinen), die nach dem 
30.6.2025 und vor dem 1.1.2028 angeschafft 
oder hergestellt worden sind, soll der Steuer
pflichtige statt der linearen eine degressive 
Abschreibung wählen können. Der anzuwen
dende Prozentsatz darf höchstens das Drei
fache des bei der linearen Abschreibung in 
Betracht kommenden Prozentsatzes betragen 
und 30 % nicht übersteigen.

Beachten Sie | Die degressive Abschrei
bung für bewegliche Wirtschaftsgüter des 
Anlagevermögens wurde zur Unterstützung 
der Wirtschaft während der Coronapan
demie zeitlich befristet eingeführt und zu
letzt mit dem Wachstumschancengesetz für 

Wirtschaftsgüter, die nach dem 31.3.2024 
und vor dem 1.1.2025 angeschafft oder her
gestellt worden sind, wieder ermöglicht. 
Der Abschreibungssatz wurde hier auf 20 % 
(höchstens das Zweifache der linearen Ab
schreibung) festgelegt.

   Neue arithmetisch degressive 
Abschreibung für Elektro
fahrzeuge

Für neu angeschaffte, rein elektrisch be
triebene Fahrzeuge ist die Einführung einer 
arithmetischdegressiven Abschreibung mit 
fallenden Staffelsätzen geplant. Im Jahr der 
Anschaffung sollen 75 % der Anschaffungs
kosten abgeschrieben werden können. Und 
danach: Im ersten darauffolgenden Jahr 10 %, 
im zweiten und dritten darauffolgenden Jahr 
jeweils 5 %, im vierten darauffolgenden Jahr 
3 % und im fünften darauffolgenden Jahr 2 %. 

Die Regelung soll ausschließlich neu ange
schaffte, rein elektrisch betriebene Fahrzeu
ge betreffen – und zwar unabhängig von der 
Fahrzeugklasse und damit neben Personen
kraftwagen insbesondere auch Elektronutz
fahrzeuge, Lastkraftwagen und Busse. 

Merke | Die Begünstigung soll für Fahr
zeuge gelten, die nach dem 30.6.2025 und 
vor dem 1.1.2028 angeschafft worden sind.

Beachten Sie | Eine Kumulierung mit Son
derabschreibungen soll nicht zulässig sein.

   Firmenwagen: Bruttolisten
neupreis bei Elektrofahrzeugen

Wird ein reines Elektrofahrzeug genutzt und 
übersteigt der Bruttolistenneupreis einen be
stimmten Höchstbetrag nicht, ist der Brutto
listenneupreis als Bemessungsgrundlage für 
die Besteuerung der privaten Nutzung nur 
zu einem Viertel anzusetzen. Das schmälert 
erheblich die Besteuerung und die Sozial
abgaben.

Beachten Sie | Für nach dem 30.6.2025 
angeschaffte Kraftfahrzeuge ohne Kohlen
dioxidemission je gefahrenen Kilometer soll 
die Bruttolistenpreisgrenze von 70.000 EUR 
auf 100.000 EUR erhöht werden. 

  Körperschaftsteuersatz

Die Unternehmenssteuerbelastung von Kör
per schaften beträgt rund 30 % (15 % Körper
schaftsteuer + 0,825 % Solidaritätszuschlag 
+ 14 % Gewerbesteuer unter Berücksich
tigung eines durchschnittlichen Gewerbe
steuerHebesatzes von 400 %).

Nunmehr soll die Körperschaftsteuer in fünf 
Schritten um jeweils einen Prozentpunkt ge
senkt werden, beginnend ab dem 1.1.2028 
(demzufolge sollen dann 10 % ab dem Ver
anlagungszeitraum 2032 gelten). 

Weiter auf Seite 5 

FÜR ALLE STEUERPFLICHTIGEN

Steuerveranlagung: Nordrhein-Westfalen setzt 
auf künstliche Intelligenz
Ab Mai 2025 wird in vier Pilotfinanzämtern 
(Brühl, BielefeldAußenstadt, Hamm und 
Lübbecke) des Landes NordrheinWestfalen 
erstmals ein KIModul zur Unterstützung 
der Steuerveranlagung eingesetzt. Das Ziel: 
Steuererklärungen sollen effizienter, schnel
ler und treffsicherer bearbeitet werden. 

Das neue KIModul ergänzt das bewährte 
Risikomanagementsystem der Finanzverwal
tung. Es erkennt Muster in den Steuerdaten 
und kann gut nachvollziehbare Fälle mit 
geringem Prüfbedarf gezielt identifizieren. 
Diese werden automatisiert verarbeitet – und 
damit schneller abgeschlossen.

Gestartet wird mit Arbeitnehmerfällen (also 
Steuererklärungen mit Einkünften aus nicht 
selbstständiger Arbeit, Kapitalerträgen, Vor
sorgeaufwendungen, Sonderausgaben, haus
haltsnahen Dienstleistungen und ähnlichen 
Bereichen). Die Ausweitung auf weitere Fall
konstellationen ist bereits in Planung.

Beachten Sie | NordrheinWestfalen über
nimmt die Vorreiterrolle. Nach erfolgreichem 
Testlauf ist die landesweite Einführung ge
plant.

Quelle | FinMin NRW, Mitteilung vom 22.4.2025

FÜR ALLE STEUERPFLICHTIGEN

Broschüre: Informationen für Existenzgründer
Die Steuerverwaltung Hamburg hat die Bro
schüre „Steuerliche Informationen für Exis
tenzgründerinnen und Existenzgründer“ über 
arbeitet (Stand bei Veröffentlichung: 4/2025). 

Auf 38 Seiten erhalten Interessierte u. a. In
formationen zur Rechtsformwahl und einen 

Überblick über Steuerarten und Steuerer
klärungen. Auch die Umsatzsteuer und die 
Ordnungsmäßigkeit der Kassenführung wer
den thematisiert. Die Broschüre kann unter  
www.iww.de/s12996 heruntergeladen wer
den.
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Das Finanzgericht Niedersachsen hatte 2023 
entschieden: Überträgt der  Steuerpflichtige 
schenkweise einen Miteigentumsanteil an 
einem Vermietungsobjekt, ohne auch die 
 Finanzierungsdarlehen anteilig zu über
tragen, kann er die Schuldzinsen nur noch 
anteilig entsprechend seinem verbliebenen 
Miteigentumsanteil abziehen. Leider hat 
der Bundesfinanzhof diese Sichtweise nun 
bestätigt, sodass die auf den übertragenen 
Miteigentumsanteil entfallenden Schuldzin
sen nicht als (Sonder)Werbungskosten zu 
berücksichtigen sind. 

  Sachverhalt

Der Alleineigentümer (Vater) einer ver
mieteten Immobilie hatte einen ideellen 
2/5Miteigentumsanteil im Wege der vor
weggenommenen Erbfolge unentgeltlich auf 
seinen Sohn übertragen. Die Grundschuld 

Zahlreiche Betriebsprüfungen zeigen, dass 
die Kassenführung oft beanstandet wird. Das 
Problem dabei: Ist die Kassenführung nicht 
ordnungsmäßig, drohen erhebliche Hinzu
schätzungen. So war es auch in einem Fall, 
der vom Finanzgericht SchleswigHolstein zu 
entscheiden war. 

Im Streitfall hatte bei einem bargeldintensiven 
Imbiss mit Sitzgelegenheiten eine Betriebs
prüfung stattgefunden. Der Betreiberin, die 
ihren Gewinn durch EinnahmenÜberschuss
rechnung ermittelte, wurden dabei zahlreiche 

Secondhandläden, Onlineshops (z. B. für 
Kleidung) und vor allem Gebrauchtwagen
händler beanspruchen oft die Differenz
besteuerung (eine Sonderregelung zur Er
mittlung der Bemessungsgrundlage für die 
Umsatzsteuer). Hierzu hat der Bundesfinanz
hof kürzlich entschieden, dass es zulasten 
des Unternehmers gehen kann, wenn nicht 
feststeht, ob die Anwendungsvoraussetzun
gen erfüllt sind. 

  Voraussetzungen

Für Lieferungen von beweglichen körperlichen 
Gegenständen darf der Umsatz nach dem Be
trag bemessen werden, um den der Verkaufs
preis den Einkaufspreis für den Gegenstand 
übersteigt (Besteuerung der Marge). Voraus
setzung ist nach § 25a Abs. 1 des Umsatz
steuergesetzes, dass die Gegenstände, die 

wurde von dem Sohn entsprechend seinem 
Miteigentumsanteil zur dinglichen Haftung 
übernommen. Zu einer schuldrechtlichen 
Schuldübernahme bzw. einem Schuldbeitritt 
zur Darlehensschuld gegenüber der Bank 
kam es jedoch nicht.

In der Feststellungserklärung für die Grund
stücksgemeinschaft bzw. die Vermietungs
GbR wurden Darlehenszinsen in voller Höhe 
geltend gemacht. Diese berücksichtigte das 
Finanzamt allerdings nur zu 3/5 (= Anteil des 
Vaters). Die hiergegen gerichtete Klage blieb 
ebenso erfolglos wie die Revision. 

Durch die unentgeltliche Übertragung des 
Miteigentumsanteils wurde insoweit der 
(objektive) wirtschaftliche Zusammenhang 
der zur Finanzierung der Anschaffung der Im
mobilie aufgenommenen Darlehen zur bis
herigen Einkünfteerzielungstätigkeit gelöst. 

Mängel in der Kassenführung vorgeworfen. Die 
hiergegen gerichtete Klage vor dem Finanz
gericht SchleswigHolstein blieb erfolglos. 

Beachten Sie | Allerdings ist inzwischen 
die Revision anhängig, in der insbesondere 
 diese interessanten Fragen zu klären sind:

   Ist bei bestehenden Zweifeln im Hinblick 
auf den Programmierzustand und das Vor 
handensein von Manipulationsspuren an 
der Registrierkasse vom Finanzgericht ein 
Sachverständigengutachten einzuholen?

keine Edelsteine oder Edelmetalle sind, an 
einen Wiederverkäufer im Gemeinschafts
gebiet geliefert wurden. Als Wieder verkäufer 
gilt, wer gewerbsmäßig mit beweglichen kör
perlichen Gegenständen handelt. 

Ferner ist es erforderlich, dass für die Lie
ferung des Gegenstands an den Wiederver
käufer Umsatzsteuer nicht geschuldet oder die 
Differenzbesteuerung vorgenommen  wurde. 
Das heißt: Der Händler muss den  (weiter)
verkauften Gegenstand  insbesondere von 
einer Privatperson, einem Kleinunternehmer 
oder von einem Unternehmer aus dessen 
 Privatvermögen erworben haben.

  Sachverhalt und Entscheidung 

Der Bundesfinanzhof musste aktuell  klären, 
wer die Beweislast dafür trägt, dass die 

Die Darlehen dienten fortan der Finanzierung 
der Schenkung.  

Beachten Sie | Das Finanzgericht Nieder
sachsen hatte die Revision im Hinblick auf 
folgende Frage zugelassen: Ist es gerechtfer
tigt, den Sachverhalt bei einer vermögens
verwaltenden GbR (wie im Streitfall) anders 
zu behandeln als bei den Einkünften aus 
Gewerbebetrieb? Und das hat der Bundes
finanzhof eindeutig mit „Ja“ beantwortet. 

Die Begründung: Das Einkommensteuerrecht 
wird vom Dualismus der Einkunftsarten (Ge
winn und Überschusseinkünfte) bestimmt. 
Die unterschiedliche Erfassung von Wertstei
gerungen bzw. minderungen im Betriebs 
und Privatvermögen ist mit dem Gleichheits
satz vereinbar.

Quelle | BFHUrteile vom 3.12.2024, Az. IX R 2/24 und Az. IX R 3/24

   Rechtfertigen fehlende Programmier
protokolle für die verwendete Kasse eine 
Schätzung dem Grunde nach?

   Ergibt sich aus einer angeblichen Abwei
chung von der Richtsatzsammlung eine 
Schätzungsbefugnis?

Quelle | FG SchleswigHolstein, Urteil vom 28.8.2023,  
Az. 3 K 25/22, Rev. BFH Az. X R 27/24, unter www.iww.de,  

AbrufNr. 248296

 Voraussetzungen für die Differenzbesteuerung  
erfüllt sind.  

Der Steuerpflichtige hatte unter Verwendung 
üblicher Musterkaufverträge, die typischer
weise bei privaten KfzVerkäufen genutzt 
werden, Kfz von angeblichen Privatverkäu
fern erworben. Daraus konnte aber nicht mit 
Sicherheit gefolgert werden, dass die Ver
käufer tatsächlich Privatpersonen waren, vor 
allem weil der jeweilige Verkäufer nicht mit 
dem letzten Halter des Kfz identisch war. Das 
gilt auch für die Fälle, in denen der Händler 
unzutreffende bzw. unvollständige Fahrge
stellnummern aufgezeichnet hat. So bestand 
die Möglichkeit, dass ein vorheriger Zwi
schenverkauf des Kfz von einer Privatperson 
an einen Händler stattgefunden hatte.

FÜR VERMIETER

Nur anteiliger Schuldzinsenabzug nach anteiliger Immobilienschenkung 
ohne Darlehensübertragung

FÜR UNTERNEHMER

Bundesfinanzhof zur Schätzungsbefugnis bei Mängeln in der 
Kassenführung gefragt

FÜR UNTERNEHMER

Umsatzsteuerliche Differenzbesteuerung:  
Bei Zweifeln Nachforschungen anstellen

FÜR GMBH-GESELLSCHAFTER

Verdeckte Gewinnausschüttung:  
Vermietung einer Wohnung an den Gesellschafter
Ein ordentlicher und gewissenhafter Ge
schäftsleiter einer Kapitalgesellschaft wird 
nur bereit sein, die laufenden Aufwendun
gen für den Ankauf, den Ausbau und die 
Unterhaltung einer Eigentumswohnung zu 
(privaten) Wohnzwecken (also im privaten 
Interesse) eines Gesellschafters zu tragen, 
wenn der Gesellschaft diese Aufwendungen 
in voller Höhe erstattet werden und sie zu
dem einen angemessenen Gewinnaufschlag 
erhält. Vor diesem Hintergrund hat es das 
Finanzgericht Niedersachsen im Streitfall als 
rechtmäßig beurteilt, dass das Finanzamt 
eine verdeckte Gewinnausschüttung (vGA) 
angesetzt hat. 

  Hintergrund

Bei einer vGA handelt es sich – vereinfacht – 
um Vermögensvorteile, die dem Gesellschaf
ter einer Kapitalgesellschaft außerhalb der 
gesellschaftsrechtlichen Gewinnverteilung ge  

währt werden. Eine vGA darf den Gewinn der 
Gesellschaft nicht mindern.

Im Anschluss an ein Urteil des Bundesfinanz
hofs aus 2016 führte das Finanzgericht weiter 
aus: Eine Vermietung zu marktüblichen, aber 
nicht kostendeckenden Bedingungen würde 
ein gewissenhafter Geschäftsführer (aus
nahmsweise) in Betracht ziehen, wenn er be
zogen auf den jeweils zu beurteilenden Veran
lagungszeitraum bereits von der Erzielbarkeit 
einer angemessenen Rendite ausgehen kann.

Beachten Sie | Die danach für den Fremd
vergleich maßgebliche Kostenmiete ist auch 

dann als Maßstab heranzuziehen, wenn der 
Gegenstand des Unternehmens der Kapital
gesellschaft auch neben der an die Gesell
schafterin vermieteten Wohnung in der Ver
mietung von Immobilien besteht.

  Praxistipp

Gegen das Urteil ist die Revision anhängig. 
Gleichwohl sollte in vergleichbaren Fällen 
eine vGA bedacht werden. Es empfiehlt sich, 
Mietverträge zu prüfen und ggf. anzupassen.

Quelle | FG Niedersachsen, Urteil vom 15.8.2024, Az. 10 K 255/21,  
Rev. BFH Az. I R 21/24, unter www.iww.de, AbrufNr. 248295

Der Händler konnte nicht ohne Weiteres auf 
die Behauptung der jeweiligen Verkäufer ver
trauen, dass diese als Privatverkäufer han
deln. Ein verständiger Wirtschaftsteilnehmer 
hätte sich zumindest die Verkaufsvollmacht 
vorlegen lassen müssen. Wird sie nicht vorge
legt, liegt die Vermutung nahe, dass es sich 
bei dem Verkäufer um einen  „verkappten“ 

Händler handelt, der seine Händlereigen
schaft zum Zweck einer Steuerhinterziehung 
verschleiert.

Merke | Es war nicht erkennbar, dass der 
Steuerpflichtige in gutem Glauben gehan
delt hat. Es geht zu seinen Lasten, wenn die 
Voraussetzungen der Differenzbesteuerung 

unerwiesen geblieben sind und er nicht alle 
zumutbaren Maßnahmen ergriffen hat, um 
Unregelmäßigkeiten in Bezug auf seinen 
 jeweiligen Geschäftspartner nachzugehen.

Quelle | BFH, Beschluss vom 11.12.2024, Az. XI R 15/21,  
unter www.iww.de, AbrufNr. 246660
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